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• Erstellung eines praxisorientierten Leitfadens mit Maßnahmenkatalog
für naturverträgliche und biodiversitätsfördernde Solarparks

• Abstimmung mit Fachbüros, Bürgerenergiegenossenschaften, Projektierer, Gemeinden,
Naturschutzverbänden, KNE

• Maßnahmenempfehlungen für die Planungs-, Bau- und Betriebsphase
und für das Monitoring

• Leitfaden nicht nur bezogen auf RLP, sondern bundesweit nutzbar

• Anwendung des Leitfadens in RLP freiwillig, häufige Abrufe von der Homepage

• Leitfaden und Untersuchungsbericht stehen kostenlos unter den folgenden Links auf der Homepage des MKUEM sowie auf 
der Homepage der TH Bingen zum Download bereit: 
https://mkuem.rlp.de/de/themen/energie/erneuerbare-energien/solarenergie/#c30035

https://www.th-bingen.de/forschung/projekte/forschungsprojekte/projekt/projekt/wissenschaftliche-untersuchungen-
zur-entwicklung-eines-modellkonzepts-fuer-naturvertraegliche-und-biod/

Projektergebnisse Leitfaden

https://mkuem.rlp.de/de/themen/energie/erneuerbare-energien/solarenergie/#c30035
https://www.th-bingen.de/forschung/projekte/forschungsprojekte/projekt/projekt/wissenschaftliche-untersuchungen-zur-entwicklung-eines-modellkonzepts-fuer-naturvertraegliche-und-biod/


Vergleich Solarparks (errichtet auf Acker, ca. 10 Jahre alt) und Referenzflächen (extensives Grünland ohne Module)

Ergebnisse Arthropodenuntersuchungen (Barber-Fallen, Gelbfangschalen):

• Solarparks, die auf Ackerflächen errichtet wurden, sich seit ca. 10 Jahren entwickeln und 

extensiv bewirtschaftet werden, können vielfältige Arthropodenpopulationen aufweisen,

dies aber insbesondere wegen der vielfältigeren Lebensräume (Licht, Schatten,

Saumstrukturen)

• Weniger Bestäuberinsekten in den Solarparks

Ergebnisse floristische Untersuchungen:

• Mehr Neophyten, Störzeiger (z.B. Nährstoffzeiger) in Solarparks

• Mehr lebensraumtypische Arten im Grünland

• Rote-Liste-Arten nur auf Grünland

Fazit:

Es zeichnet sich ab, dass die Naturwertigkeit von extensiven Grünlandflächen nicht erreicht wird.

Aber: Forschungsbedarf! Weitere Untersuchungen auf mehr Flächen über einen längeren Zeitraum erforderlich

Projektergebnisse faunistische und floristische Untersuchungen



Impulse aus den Projektergebnissen für die anschließende Diskussion

1. Standortwahl
• Freiflächen-Solarparks sollten vorrangig auf Ackerflächen errichtet werden. Hier zeigen die Untersuchungen, dass sich eine 

artenreiche Flora und (Arthropoden-)Fauna entwickeln kann, die aber nicht an extensive Grünlandbiotope heranreicht.

• Extensives, artenreiches Grünland oder Niedermoor sollte daher keinesfalls genutzt werden, da sich sonst
eine Verschlechterung für die Biodiversität ergeben kann (Gründe z.B. Bodenverdichtungen bei der Errichtung der Module, 
grünlanduntypische Standorte unter den Modultischen (Schatten) oder an den Wegrändern)

• In Bezug auf die Auswirkungen der Nutzung von Grünland und Niedermoor besteht noch erheblicher Forschungsbedarf

• Auch ertragsschwache Ackerflächen bedürfen einer genauen Prüfung im Hinblick auf die Vorkommen von seltenen 
Ackerwildkrautbeständen - > extensive Agri-PV-Nutzung als Option



2. Ökologische Baubegleitung und Monitoring

• Sicherstellung einer naturverträglichen Bauausführung (v.a. bei artenschutzrechtlichen Maßnahmen und zum Schutz von 
Biotopstrukturen, Schutz des Bodens) durch Fachpersonal, beratende Mitwirkung bereits bei Planung und Ausschreibung

• Monitoring-Empfehlungen für ein standardisiertes Vorgehen:

Festlegung und Bewertung von Zielarten und Zielbiotopen 

Vögel Reptilien / 
Amphibien

Säugetiere Arthropoden Pflanzen Biotoptypen

Feldlerche, 
Rebhuhn, 
Grauammer, Braun-
kehlchen, 
Steinkauz, Kiebitz, 
Neuntöter

Zaun- / Mauer-
eidechse,
Gelbbauchunke, 
Kreuzkröte

Fledermäuse, 
Feldhamster,
Feldhase

Heuschrecken, 
Grillen, 
Tagfalter, 
Laufkäfer,
Wildbienen

Kennarten der biotop-
typischen 
Pflanzengesell-
schaften,
Orchideen,
Ackerwildkräuter,
Rote-Liste-Arten

Trocken-/ Magerrasen,
Hochstauden,
wärmeliebende Säume,
Hecken, 
artenreiche Glatthaferwiesen,
Nass-/ Feuchtgrünland,
Streuobst,
Acker(bunt)brache,
ext. Getreideacker



Festlegung von Monitoring-Zeitpunkten

Durchführungskontrolle (Monitoringphase 1)

• im Jahr nach Bau der Solaranlage

• vorgezogene artenschutzrechtliche Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) bereits vor Baubeginn und im 
Jahr nach dem Bau

Funktionskontrolle (Überprüfen der Wirksamkeit durch weitere Monitoringphasen)

Fauna:
Monitoringphase 2: 2 Jahre nach Bau der Solaranlage
Monitoringphase 3: 4 Jahre nach Bau der Solaranlage
Monitoringphase 4: nach Erreichen der vollständigen Wirksamkeit der Habitatbiotope (vgl. Flora/ 
Biotope)

Flora / Biotope:
Monitoringphase 2: 2 Jahre nach Bau der Solaranlage
Monitoringphase 3: 4 Jahre nach Bau der Solaranlage
Monitoringphase 4: nach Erreichen der vollständigen Wirksamkeit, diese ist für verschiedene 
Biotoptypen nachfolgend angegeben (Zeiträume verlängern sich evtl. bei Nachbesserungen):

Gehölzbestände (Wälder, Feldgehölze, Gebüsche, Hecken, Obstbäume)
10-15 Jahre nach Pflanzung

Magerwiesen und -weiden 6-12 Jahre nach Anlage

Nass- und Feuchtgrünland 6-12 Jahre nach Anlage

Uferhochstauden, Gras- und Staudensäume frischer bis trockener 
Standorte, Hochstaudenfluren und Brachestreifen

6-12 Jahre nach Anlage



• Professionelle Durchführung durch geschultes Fachpersonal

• Standardisierte Vorgehensweisen würden Vergleiche ermöglichen

Verfahren und Berichtswesen



3. Ausgestaltung und Pflege der Anlagen

• Möglichst geringe Bodenverdichtungen und Bodenverletzungen bei der Gründung der Module

• Gestaltung der Modulflächen Modulreihenabstand mind. 3,5 m (besser 6 m), Tiefe der Modultische nicht mehr als 5 m 
(Untersuchungsbericht:  zu breite Schattenbereiche unter den Modultischen verringern die Arthropodenabundanzen
deutlich, auch floristische Verarmung)

• Umzäunung: nur wenn erforderlich, dann mit Bodenmindestabstand, kein Stacheldraht, Begrünung



• Wanderkorridore – Querungshilfe für Tiere (insbesondere für großflächige Anlagen, zwingend ab 500 m Länge): naturnahe 
Gestaltung, Breite mind. 20 m

• Etablierung des Grünlands durch Mahdgutübertragung oder gebietseigenes Saatgut

• Extensive Bewirtschaftung: Beweidung oder Mahd: Mahdgut auf der Fläche trocknen lassen und dann abtransportieren 
(Untersuchungsbericht: gemulchte Flächen artenärmer und mit mehr Nährstoffzeigern)

• Förderung von Bestäuberinsekten durch Blühstreifen und Altgrassäume (Untersuchungsbericht: insgesamt sehr wenige 
Bestäuberinsekten auf Solarparks)



4. Mehrmaßnahmen

• Erst durch Mehrmaßnahmen, die über die gesetzlichen Verpflichtungen aus der Eingriffsregelung hinausgehen, ergibt sich 
ein Mehrwert für die Natur   -> Voraussetzung für biodiversitätsfreundliche Solarparks

Anreize für Mehrmaßnahmen:

• Gutschrift auf Ökokonto (Voraussetzung: klar abgrenzbare, flächige Maßnahmen mit entsprechender Darstellung im 
Bebauungsplan)

• Zertifizierung und Möglichkeit des Öko-Cent für Biodiversitätsförderung

• EEG: Bei Freiflächenanlagen dürfen die betroffenen Kommunen den Abschluss der Vereinbarungen davon abhängig 
machen, dass der Betreiber ein Konzept für die naturschutzverträgliche Gestaltung von Freiflächenanlagen vorlegt (EEG 
2023). Absicherung über städtebauliche Verträge sinnvoll. Zudem könnten auch für die Ausschreibungen Mehrmaßnahmen 
für die Biodiversität standardmäßig gefordert werden.



5. Vorschläge für bundesweit einheitliche Vorgaben

Ökologische Ausgestaltung der Anlagen: 

• Verpflichtende Standards bei Reihenabstand und Breite der Modultische (z.B. über Baurecht oder Verordnungen für 
Kommunen verpflichtend oder durch Weiterentwicklung der Eingriffsregelung)

Monitoring:

• Standardisierte Vorgehensweisen würden Vergleiche ermöglichen

• Standardisiertes Vorgehen bei Weiterleitung an zentrale Behörde oder Veröffentlichung auf Internetplattformen würde 
schnelle und fundierte Erkenntnisse in Bezug auf naturverträgliche Solarparks bringen

Ausschreibungen EEG:

• Pflege- und Entwicklungskonzept für Biodiversität sowie Monitoring sollten verpflichtend sein



Zertifizierungssystem: 
• Nachweisbare Naturverträglichkeit von Solarparks deutschlandweit standardisiert über anerkannte Organisationen 

zertifizieren
• Anreiz für Anlagenbetreiber: zertifizierter, naturverträglicher Solarstrom kann durch Öko-Cent honoriert werden

Potenzialflächenermittlung (Raumkataster):
• Fördert Ausbau und verhindert die Nutzung von nicht naturverträglichen Flächen
• Bund: Vorgabe eines groben Rahmens, Länder: konkretisierende Flächenanalyse

->  Vorteile für bundesweit einheitliche Vorgaben: keine Wettbewerbsverzerrungen, verbindliche Biodiversitätsförderung auf
Solarparks begegnet Klima- und Biodiversitätskrise



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


